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Betr.: Ihr Entwurf zu einem angeblich bestehendem Vertragskonto Nr. XXX XXX XXX XXX

Sehr geehrte E.ON Deutschland GmbH,
heute erreichte den Unterzeichner erneut ein nicht rechtswirksames Schreiben Ihres Unternehmens.
Bei der Durchsicht der Unterlagen musste der Unterzeichner feststellen, dass diesem kein Vertrag mit der E.ON GmbH aus der Vergangenheit vom XX.XX.XXXX – XX.XX.XXXX vorliegt.
Daher fordert der Unterzeichner hiermit eine Kopie des Strombelieferungsvertrages der E.ON GmbH mit der Person des Herrn Max Mustermann.
Da offensichtlich kein von beiden Vertragspartnern handelsrechtlich rechtskonform unterschriebener Strombelieferungsvertrag vorliegt, fordert der Unterzeichner nunmehr die SOFORTIGE Rückerstattung aller bisher geleisteter Abschläge auf das Ihnen bekannte Konto des Unterzeichners und setzt sie hiermit in Verzug. Ihre bisherigen Schreiben werden in Ermangelung einer rechtswirksamen Unterschrift nur als Entwurf erkannt.
Beachten sie daher bei zukünftiger Korrespondenz mit dem Unterzeichner bitte, dass diese rechtsfähig unterschrieben wird.
Wenn die eigenhändige Unterschrift fehlt und die Haftung wegfällt, ist der Willkür Tür und Tor geöffnet, wie in Ihrem beigefügtem Entwurf.

Ihre bisherigen Entwürfe ohne gültige Unterschrift täuschten stets eine Rechtswirksamkeit vor, denn diese ist nicht gegeben, wenn die eigenhändige Unterschrift des Ausstellers fehlt.
Die rechtlich zwingenden Grundlagen für die eigenhändige Unterschrift finden sich in den §§ 126 BGB (ranghöheres Recht!), 315 I ZPO, 275 II StPO, 12 RPfIG, 117 VwGO und 37 III VwVfG (ius cogens)!
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Hierbei ist aber zu beachten, daß es der ZPO, StPO, VwGO, dem VwVfG u.v.a.m. der Angabe des räumlichen Geltungsbereiches ermangelt! Gemäß der einschlägigen Rechtsprechung des BVerfG und BVerwG sind solche Gesetze daher nicht anwendbar und somit nichtig! Mangels Angabe des räumlichen Geltungsbereiches sind viele Gesetze überdies auch wegen Verstoßes gegen das sich aus Art. 80 I 2 GG ergebende Bestimmtheitsgebot Null und Nichtig, darf auch deswegen – nach rechtsstaatlichen Grundsätzen – nicht danach verfahren werden!
 
Zur Schriftform gehört grundsätzlich die eigenhändige Unterschrift (cf. Z.B. Urteil vom 06. Dezember 1988 BVerwG 9 C 40.87; BVerwG 81, 32 Beschluß vom 27. Januar 2003; BVerwG 1 B 92.02 NJW 2003, 1544).

Zwar hat der Gemeinsame Senat der obersten Gerichtshöfe des Bundes entschieden, daß bei Übermittlung bestimmter Schriftsätze auf elektronischem Wege dem gesetzlichem Schriftformerfordernis unter bestimmten Voraussetzungen auch ohne Unterschrift genüge getan ist (Beschluß vom 05. April 2000 GmS-OBG 1/98 Buchholz 310 § 81 VwGO Nr. 15); dies gilt aber nur in den Fällen, in denen aus technischen Gründen die Beifügung einer eigenhändigen Unterschrift unmöglich ist und nicht für die durch normale Briefpost übermittelten Schriftsätze, deren Unterzeichnung möglich und zumutbar ist (vgl. BFH, Urteil vom 10. Juli 2002 VII B/02BFH/NV 2002, 1597; Beschluß vom 27. Januar 2003 BVerwG 1 B 92.02 a.a.O.)

Der Satz „Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und gilt ohne Unterschrift“ ist eine Lüge!

Ohne Unterschrift tritt K E I N E  Rechtskraft oder Gültigkeit ein! Außerdem verstößt er, mangels Angabe einer entsprechenden Rechtsgrundlage, gegen das sich aus Art. 80 I 2 GG und 37 I VwVfG ergebende Bestimmtheitsgebot.

Der Unterzeichner fordert hiermit unter Fristsetzung von 21 Tagen (es gilt das Datum der Postzustellung) die Kopie eines rechtswirksam unterschriebenen Strombelieferungsvertrages mit der E.ON Deutschland GmbH.




Hochachtungsvoll
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